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ITi^r ^ nHSpntlicti »raeimnl Dienstaas und Freitaas , mit den wöchentlichen Gratis -Beilagcn „Illustriertes Familleiivlatt " und „Landwirtschaftliche Mit-
' »Ä abgeholt pro Monat 50 Mg . Durch die .Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark Einzelne Kummer

^,en unv v . . . . 3 .. .» - in  yo Bürgermeistereien ist, habe » Anzeigen die wirksamste Verbreitung . — Jnsertionspreis : Die vier.
gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg.

Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in ei genem Kasten ausgehängh luodurch ^Jusemtc ^ die^ iveiteste^Vewre itung ^ sindem^

~ Redaktion , Druck und Verlag von p . ltsesberger in Westerburg.

^onäer Ausgabe.

Aekannlmalhung
Nr . 1>7 . 17 . A . 10,

:effenb Beschlagnahme, Bestandserhebung
und Höchstpreise für Salzsäure.

Vom 1. I « li 1917 .
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
zes über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 in Bee¬
ng mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915 (Reichs -Gesetzbl.
L3>, in Bayern auf Grund der Allerhöchsten Verordnung

, 31 . Juli 1914 dem Uebergang der vollziehenden Gewalt
die Militärbehörden betreffend , ferner des Gesetzes , betreffend

Transp chstpreise, vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 339 ) in
n Hinter»kFassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) in
zwar knul ibindung mit den Bekanntmachungen Über die Aenderung

rden . $ (e8 Gesetzes vom 21 . Januar 1915 , 23 . September 1915 und
i werden, März 1916 und 22 . März 1917 (Reichs - Gesetzbl . 1915 S . 25
Einsicht' ' 603, 1916 S . 183 , 1917 S . 253 ), ferner — auf Ersuchen
Jeder « Kriegsministerimns — auf Grund der Bekanntmachung über

Nwir ttw Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom 26.
‘8 uniilij til 1917 ( Reichs -Gesetzbl S . 376 ), ferner auf Grund der Be-
Schlim >«« lmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915,

urch geiMerbindunq mit den Ergänzungsbekanntmachungen vom 3.
chtigte Äplember 1915 und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl . S.
Fron n» 549 und 684 ) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit deni

ute EntWiierken, daß Zuwiderhandlungen nach den in der Anmer-
Heiligstm ' ) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , sofern

siebtes, Wt nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an-
cht sind . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
-iß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger

» frftuen vom Handel vom 23 . September 1915 ( Reichs -Ge-
| 4 f >l. S . 603 ) untersagt werden.
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*: Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bi» zu zehn-
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

' wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert , durch den

die Höchstpreise überschritten werden , oder sich zu einem solchen Ver¬
trag erbietet,
wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (8 2 , 3 des Ges.
betreffend Höchstpreise ) betroffen ist, beiseilescbafft, beschädigt oder zerstört,
wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von Ge¬
genständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkonupt,

* wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind , dem

Mark,
Geld-

zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,
' • wer den nach 8 6 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen

Ausführunasbestinlinungen zuwiderhandelt.
. dei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 ist du

.JM * mindestens auf das Doppelte des Betrages zu bemeflen , um den
dbchslpreis überschritien morden ist oder in den Fällen der Nummer

Mten werden sollte ; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend
°uf ihn zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann die
"1* auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.
"ei Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 kann neben der

Ungeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldige
bekanntzumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlu

^ngerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
frebe» der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände , auf die sich

tJmate Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied , ob sie dem
Chören oder nicht.

Uo » der Kek « » ntmach « » s betroffene Gege » ffä « be.
Bon der Bekanntnlachung betroffen rvird Salzsäure jedes

Stärke - und Reinheitsgrades.
8 2.

Ke sch lag « ahme.
Die int 8 1 bezeichneten Gegenstände werden hiermit be¬

schlagnahmt.
8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Boniahme von

Deränderungetr an den von ihr berührten Gegetrständen verboten ist
und rechtsgeschästliche Verfügungen über sie nichtig sind . Den rechts-
geschästlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die inr Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der
Beschlagnahme sind alle Verättderungen und Verfügungen zulässig,
die auf Grnild der nachstehendeu Bestimmungen oder auf Veran¬
lassung oder mit Genehmigung der Chemischen Abteilung des Kö¬
niglich Preußischett Kriegsininisteriums erfolgen.

8 4.
Zalasstgr Ueriiirderitngen « nd Uerfügirngen.

Verbratlch von Salzsäure ist nnr auf Grund von Erlaubnis¬
scheinen gestattet , die von der Chemischeri Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsnnnisteriums ausgestellt werden . Hierbei ist es
gleichgültig , ob die Salzsäure zur Herstellung von anderen beschlag¬
nahmten oder nicht beschlagnah,nten Stoffen dient , sowie , ob sie sich
bei Erteilung des Erlaubnisscheines bereits im Gewahrsam des
Verbrauchers befindet oder nicht. Der nicht verbrauchte Teil der
freigegebenea Menge verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages,
auf den der Erlaubnisschein lautet , erneut der Beschlagnahme.

Eines Erlaubnisscheines bedarf nicht , wer monatlich nicht mehr
als 100 KZ Salzsäure vvn 20 ' Beaumö , entsprechend 32 KZ HCl,
ober eine den , Kid -Inhalt nach gleiche Menge Salzsäure in Lö-
stmgen anderer StÜrkegrade , verbraucht.

Verkauf , Lieferung und Versand beschlagnahmter Bestände an
Salzsäure ist ohne Erlaubnisschein gestattet , soweit die Bestimmun-
gen der § 8 10 , 11 , 12 und 13 und etwaige Anweisungen der
Chemischen Abteilung des Königlich Kriegsministeriums eingehalten
werden.

8 s.
Meldepflicht.

Die im 8 1 bezeichneten beschlagnahmten Gegenstände sind zu
melden.

8 6.
Metdepflichttge Personen.

Von der Meldepflicht werden betroffen:

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird bestraft:

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zerstört , verwendet , verkauft, kauft oder ein anderes VerÜußerungS-
oder ErwerbSaeschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln , zumiderhandelt;

4. wer den erlassenen Anssührnngsbestimmungen zumiderhandelt-
Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬

pflichtet ist, nickt in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können Vorräte , die
verschwiegen sind, im Urteil für den, Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher em-
zurichten oder zu führen unterläßt . . ,

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er aus Grund dieser Verordnung ver-Kichtet ist,nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollstan-,c Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark wder
im Unvcriiiögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso
wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher emzurichten
oder zu führen unterläßt.



a) alle Personen , welche Salzsäure irgendeines Stärke - oder
Reinheitsgrades (§ 1) im Gewahrsam haben oder aus An¬
laß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen,

b) gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben Salzsäure er¬
zeugt. gereinigt oder verarbeitet wird,

c) Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.

Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde neben der
Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigsabriken, Filialen , Zweig¬
bureaus , Nebengüter u. dgl.), so ist die Hauptstelle für die Zweig¬
stellen zur Meldung verpflichtet. Die außerhalb des genannten Be¬
zirks, in welchem sich die Hauptstelle befindet, ansässigen Zweigstellen
gelten als selbständige Betriebe und sind selbständig meldepflichtig.
Die Hauptstellen dü^ en jedoch die Meldungen ihrer Zweigstellen in
allen Fällen übermitteln.

7.
Ausnahme von der Meldepflicht.

Wer am 1. eines Kalendermonats , ohne Erzeuger von Salz¬
säure zu sein, weniger Salzsäure in Gewahrsam hat , als dem HCk
Inhalt von 1 000 kg Salzsäure von 20° Beaunw (320 kg HCl)
entspricht, ist für diesen Kalendermonat von der Meldung bestell.

8 8.
Meldet»esttmm«ngen.

Bis zum 10. jedes Kalendermonats , erstmalig bis zum 10.
Juli 1917 , hat jeder Meldepflichtige die von dieser Verordnung be¬
troffenen Borräte an die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft, Berlin
W 9, Köthener Str . 1—4, postfrei zu melden. Die nötigen Vor¬
drucke („Bestandsmeldung über Chemikalien") sind bei der Kriegs¬
chemikalien Aktiengesellschaft anzufordern , falls sie nicht unaufge¬
fordert zugestellt worden sind.

Außerdem haben die Firmen , welche von der Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft besondere Vordrucke („Monatsbericht über Chemi¬
kalien^) erhalten , die darin geforderten Angaben in der verlangten
Frist posffrei zu erstatten.

Eine Abschrift der Meldungen ist von dem Meldenden zurück¬
zubehalten, und zwar im Falle ' der Meldung durch die Haupt -,
sowohl von der Haupt - wie von der Zweigstelle (vgl. § 6 letzter
Absatz).

Vermindern sich die Vorräte eines bereits meldepflichtig Ge¬
wesenen unter den im 8 7 festgesetzten Betrag , so ist zum 'nächst¬
folgenden Meldetennin nochmals zu melden, eine weitere Meldung
jedoch so lange nicht erforderlich, als die Vorräte unter dem im § 7
festgelegten Betrag verbleiben. Hersteller von Salzsäure haben unter
allen Umständen zu melden.

§ 9.
Gnteignnag.

Die voir dieser Bekanntinachung betroffenen Gegenstände können
im Bedarfsfälle enteignet werden . Hiermit ist insbesondere dann
zu rechnen, wenn ein von der Chemischen Abteilung des Königlich
Kriegsministeriums empfohlener Verkauf oder eine solche Lieferung
nicht zustande kommt.

8 10.
Kagerdiichfnhrirng«nd Anslriniftserteiliing.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, ans dem
die Vorräte und jede Aenderung der Vorräte an Salzsäure der ver¬
schiedenen Stärke - und Reinheitsgrade sowie ihre Verwendung er¬
sichtlich sein muß . Beauftragten Beamten der Militär - und Poli¬
zeibehörden ist die Prüfung - des Lagerbüches, der Belege sowie die
Besichtigung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichttge Ge¬
genstände vermutet werden.

8 ii.
Höchstpreise.

Der Preis von IM kg Salzsäure darf die in der nachfolgenden
Tabelle enthaltenen Höchstpreise nicht überschreiten:

Reinheitsgrad

1. Salzsäure , roh .
2. „ technisch arsenfrei . . . .
3. „ nahezu chemisch rein . . .

nämlich entweder a) absolut arsenstei
oder b) wasserhell, chlorfrei
oder c) schwefelsäurefrei

4. Salzsäure , chemisch rein , Reinheitsgrad 0,60 Mk. für das Kilogr.
des Deutschen Arzneibuches V Chlorwasserstoffinhalt

Für obell nicht genannte Stärke - und Reinheitsgrade lnuß
der Preis zu bcn festgesetzten Höchstpreisen in einem angemessenen
Verhältnis stehen. In Zweifelsfällen ist bei der Chemischen Ab¬
teilung des Königlich Preußischen Kriegsmiuisterinms anzufragen.

8 12.

Stärke in Graden
Beaumä

17|18° 19)22'

7,25 Mk.
8,00  „

8,00 Mk.
8,75 ..
9,50 „

Iahlnngsdedlngnngen.
Die Höchstpreise gemäß 8 11 gelten für unverpackte Ware frei

Bahnwagen , Verladestation der Erzengungsstelle und Zahlung beim

dukte
Arbeit
scher

ihMNl

Empfange . Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zuz
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont berechnet werden

8 13-
Preis, « schläge f«r Verpack««- «nd Versand vo«

Kairsairrr.
A. Bestimmungen für Erzeuger und WiederverkAq

von Salzsäure:
1. Lieferung in Topfwagen.

a ) Bei Stellung des Wagens durch den Verkäufer ||
eine Wagenmiete von nicht mehr als 50 Pf . füt
100 kg verladenes Salzsäuregewicht berechnet wnd,
wenn der Wagen spätestens an dem ersten Wer
nach dem Tage der Ankunft auf der Station des Äfxrmä
sümmungsortes entleert und zurückgesandt wird. W
jeden Tag Verzögerung darf eine den Betrag Aporft
7,00 Mk. für den Wagen nicht überschreitende GMgemn
berechnet werden. Die Berechnung weiterer Gebühr,)
wie für Füllung u . dgl., ist nicht zulässig. 1 ^

b ) Bei Stellung des Wagens durch den Säureempfänz jjgtau
ist die Berechnung von Gebühren, wie für Füllung' K3.
dgl. nicht zulässig. ; zum

2. L i e f e r u n g in Korbflaschen. s [ SU
a) Werden Korbflaschen durch den Verkäufer leihweise Esn

stellt , so darf für jeden angefangenen Zeitraum , IU11,r
2 Monaten — gerechnet vom Tage des Versandes
zum Tage der Rückkehr zum Säureoerkäufer — «
Mietgebühr von nicht über 1,25 Mk. fiir jede ganzes ^
Korbflasche von rund 70—76 kg Fassungsvermitz
1,50 Mk. fiir jede halbe (str) Korbflasche (Dernyoi
von rund 40 kg Fassungsvermögen berechnet west £1
Außerdem ist eine Füllgebühr von nicht mehr als tellvk
Pfg . für je 100 kg verladenes Säuregewicht zulässig-

b) Bei frachtfreier Zustellung der Flaschen durch

ef

R

Säureempfänger darf nur eine Füllgebühr von n>
mehr als 60 Pfg . für je 100 kg verladenes Sau:
wicht berechnet werden.

c) Bei käuflicher Ueberlassung der zur Verpackung der
dieneirden Flaschen an den Süureempfänger darf
Verkäufer berechnen:

für jede ganze (‘(i)  Bandeisenkorbflasche von
75 kg Fassungsvermögen nicht mehr als 8,50 Mk.
das Stück,

für jede ganze ( Vi) Weidenkorbflasche von rund 76
Fassungsvermögen rricht mehr als 5,50 Mk. für d
Stück, ] L

für jede halbe (st») Weiderrkorbflasche(Demyohn)«stiche
rund 40 kg Fasfungsvennögen nicht mehr als 6,501stoch
für das Stück. . F ne"
Außerdem ist eine Füllgebühr von nicht mehr als

Pfg . für je IM kg verladenes Säuregewicht zulässig. L- m'
Wird Rückgabe der Flaschen an den Verkäufer tieflfj1 ’f

bart , so darf der Unterschied zwischen dem Verkaufspreise Us Or
Flaschen und ihrem Rücknahmepreise nicht mehr betragen
die Mietgebühr nach 2 a für die vom Süureempfänger l>« ^ *
spruchte Gebrauchszeit betragen haben ivürde. > K

3. Lieferung frei Haus des Säureempfängers.  fo nn
Der Verkäufer darf für Lieferung frei Haus des SÄ

enrpfängers denr Käufer eine Gebühr nach ortsüblichen
jedoch von nicht mehr als 3,00 Mk. für je IM kg geliep s
Säuregewicht in Rechnung stellen, wofür er die Bruch» I
und die Abholung der entleerten Verpackung gleichzeiüg'
übernimmt . J

B. Bestimmungen für Wiederverkäufe , von SalM M
. (Händler ) . . 2

Der Salzsäurehändler , d. h. ein Verkäufer, der *
gleichzeitig Hersteller ist, darf bei Verkauf von Säure in ^
nereu Mengen als 5000 kg:

a) bei frachtfreier Lieferung nicht chemisch reiner SalM
(Reinheitsgrade 1, 2, 3 § 11) 3,00 Mk., , a  M

b) bei Lieferung von chemisch reiner Salzsäure (ReE W ‘
grad 4 8 11) die tatsächlich erwachsenen Kosten an v"
und Rollgeld zuzüglich 1,00 Mk. w

für je IM kg verladenes Säuregewicht unter glemMst\ bi
Uebernahme der Bruchgefahr über den Höchstpreis hinan» m
rechnen.

8 14-
Ausnahme von den Höchstpreisen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von den
preisen sind an die Chemische Abteilung des Königlich P ^ u
Kriegsministerimns zu richten. Die Entscheidung bleibt dW
ständigen Militärbefehlshaber Vorbehalten.

8 15.
Anfragen und Anträge.

Die nach 8 4 erforderlichen Anträge auf Ausfertigung
Erlaubnisscheinen sind bei dem zuständigen BertrauensmaW



bis zu <
werden."'

nid von

rverkä^

emikalien Aktiengesellschaft fiir die Stoffgattung Salzsäure
mderem bei dem zuständigen Vertrauensmann erhältlichen
ck einzureichen.

Zuständig sind bis auf weiteres für Entgegennahme der An-
auf Freigabe von Salzsäure für:

ische und phar - Der Vertrauensmann
der Hauptgruppe !
(SZ I)

Der Vertrauensmann
der Hauptgruppe II
(SZ II)

Wutische Pro¬
dukte jeder Art

Mbeitung metalli-
ukäuser du scher OberflächenPs. für
hnet wch.
en Werft, „hruugs - und Fut-
ion des ) termittel

wird . ^ '
Betrag , „vorstehendem nicht

ende Gchj « annte Zwecke
n Gebiihu"

Dr .-Jng . K. c . Plie-
ninger , Berlins 8,
Kanonierstr . 45

Generaldirekt . Wink¬
ler u . Alfred För¬
ster , Berlin W 50,
Markgrafenstr . 46

Direktor Dr . Preiß-
ler , Berlin W 62,
Kleiststr . 32

Dr .-Jng . h . c.  Plie-
ninger , Berlin W
8 , Kanonierstr . 45.

Der Vertrauensmann
der Hauptgruppe
III (SZ III)

Der Vertrauensmann
der Hauptgruppe
IV (SZ IV)

Die Erlaubnisscheine werden in der Regel für eine Gültig-
ureempfiiiij Kauer von einem Monat ausgestellt . Die Anträge niüssen bis

Füllitng n g. des dem Verbrauchsmonat vorangehenden Monats , erstmalig
1 !zum 8 . Juli 1917 , dem zuständigen Vertrauensmann vorliegen.
s ^ Allgemeine Anfragen , welche die vorliegende Bekanntmachung

leibmeist treffen, sind zu richten an die Chemische Abteilung des Königlich
seitraum , rußischen Kriegsministeriums , Berlin W 66 , Leipziger Str . 5.
Versandes § 16.

user — ( Inkrafttreten der Kekanntmachnng.

nasvermoa > ^ Bekannünachung tritt mit Beginn des 1. Juli 1917 in

> (Demyck ^ _
hnet wer! Frankfurt a . Mai « , den 1 . Jull 1917.
mehr als Mvrrtrelendes Generalkommando . 18 . Ärmeekorp » .
cht zr ^
n durch
)r von
nes Säi

he von
8,50 M.

als 6,50

nehr als
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Mekanntmachung
Nr . W . 1. 1771/5 . 17 . St . R . A .,

ge? d̂affl-treffend Beschlagnahme und Bestandserheb-
Jitg der deutschen Schafschur und des WoÜ-

gefälles bei den deutschen Gerbereien.
Vom 1. Juli 1917.ut rund 70

Mk . für
Nachstehende Bekanntnmchung wird aus Ersuchen des Kö-

Demyohn ) » ichchen Kriegsministcriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
stacht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den allge-
me» Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwider-

. tblutifl gegen die Beschlagnahmevorschriften nach § 6 * der Be-
hckmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
"u»g vom 26 . April 1917 ( Reichs - Gcsetzbl . S . .376 ) *) und

Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Pflicht zur
trung eines Lagerbuchs nach § 5 **) der Bekanntmachungen über
Mtserhebungen vom 2 . Februar 1915 , 3 . September 1915
' 21 . Oktober 1915 ( ReichsGesetzbl . S . 54 , 549 , 684 ) bestraft

• Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbös gemäß der
nntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
del, vom 23 Septeniber 1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 603 ) ,
ftagt werden.
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Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
Der gesamte Wollertrag der deutschen Schafschuren
und das gesamte Wollgefälle bei den deutschen Ger¬
bereien (auch das Wollgefälle von ausländischen Fel¬
len ) , gleichviel , ob die Wolle sich auf den Schafen , bei
den Schafhaltern oder an sonstigen Stellen befindet

Zutscher
M,
EH«

Ktttannt.

re (Reinst
isten an fl

: gleiche
>is ' hinaus"

l.

i den
{)  PreB
eibt dein

.foitigung I
icnvinann1

^ckängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-
Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere

' verwirkt sind, bestraft:

' " er unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft , beschä¬
digt oder zerstört , verwendet , kauft oder verkauft oder ein anderes Aer-
"ußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,

' " er der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
^ tttw pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt,

"er den erlassenen AuSführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
>J ®er vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord-
1 pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt , oder wissentlich un-
, ?t>er unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis zu 0 Mo-
^ 0et. " it Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können
h,' o>e verschwiegen sind , im Urteil für dem Staate verfallen erklärt

'Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die oorgeschriebenen Lagerbüchcr
N 0t °^ cr  3 U lehren unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit ' Geldstrafe

tausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu
>"aten bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen

einzurichten oder zu führen unterläßt.

Ausgenommen von der Bekanntmachung sind diejenigen
Vorräte an Wolle , welche im Eigentum der Kriegswollbedarf-
Aktiengesellschaft , Berlin SW  48 , Verl . Hedemannstr . 3 , stehen.

8 2.

Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekannünachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt , soweit sich nicht aus den nach¬
folgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

8 3.

Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese nichtig
sind . Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich , die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollzieh-
üng erfolgen . Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen
und Verfügungen zulässig , die mit besonderer Zustimmung der
Kriegs -Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini-
steriums oder auf Grund der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

8 4.

Schneevlankn »» .

Trotz der Beschlagnahme ist das Scheren der Schafe erlaubt,
sofern es nicht zu einer früheren als in anderen Jahren üblichen
Zeit geschieht.

8 5.
Mascherlankni « .

Trotz der Beschlagnahme ist innerhalb 12 Wochen nach dem
Scheren oder Fallen die Ablieferung der Wolle an folgende
Firinen:

1. Bremer Wollkämmerei , Blumenlhal , Provinz Hannover,
2 . Woll -Wäscherei und -Kämmerei , Hannover -Döhren,
3 . Leipziger Wollkämmerei , Leipzig l Berliner Bahnhof ) ,
4 . Hamburger Wollkämmerei , Wilhelmsburg a . d . Elbe

zum Zwecke des Waschens gestattet.

Die Erlaubnis , die Wollen an die vorstehenden Firmen
abzuliefern , wird mit der Maßgabe erteilt , daß die Kriegs-
Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
das Recht hat anzuordnen , daß die bei einer der vorbezeichneten
Firmen eingelieferten Wollen an eine andere der vorbezeichneten
Firmen oder an die Firmen:

Bremer Woll - Wäscherei , Lesum bei Bremen,
Kirchhainer Wollwäscherei G . m . b. H , Kirchhain N . L .,
Deutsche Wollentfettung A .-G , Oberheinsdorf bei
Reichenbach i . V .,
Wollwäscherei und Karbonisieranstalt Neuhütte , Gebr.
Lenk . Neuhütte bei Lengenfeld i . V.

zum Waschen weitergesandt werden.

Durch eine derartige Anordnung der Kriegs - Rohstoff - Ab-
teilüng des Königlich Preußischen Kriegsministeriums entstehen
dem Einlieferer der Wolle keine besonderen Kesten.

Die Wäsche der Wolle bei den vorbezeichneten Firmen er.
folgt zu folgenden von der Heeresverwaltung ihnen vorgeschrieb-
enen Bedingungen:

1 . Die Wolle ist frei nächste Bahnstation ihres Lagerortes
zu senden.

2 . Die Firmen sind verpflichtet , das Waschen der Wolle
zu den Sähen von 0,475 Jt  für 1 kg auf gewaschenes
Gewicht gerechnet einschließlich Sortierung bis zu 20 v.
H . Unter - und Nebensorten und 0,o « JC  für 1 kg Zu¬
schlag auf gewaschenes Gewicht gerechnet bei Sortierung
über 20 v . H . Unter - und Nebensorten bei sofortiger
Barzahlung ohne jeden Abzug zu bewirken . Die Wolle
ist gut verpackt einzuliefern.

3 . Der Waschlohn ist vor Ablieferung der fertiggewasch¬
enen Wolle zu erstatten.

4 . Die Firmen sind verpflichtet , die Wollen binnen 8
Wochen nach Einlieferung fettfrei , das heißt mit einem
bei der Analyse festgestellten Fettgehalt von höchstens
1 v . H ., zu waschen und das Verkaufsgewicht auf
einen Feuchtigkeitsgehalt von 17 v . H . konditioniert
festzustellen.

Die Firmen unterstehen der dauernden Ueberwachung durch
die Kriegs - Rohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums.

8 6.
Ueiinchernngserlanhnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefer¬
ung der Wolle vor ihrer Einlieferung bei einer der im tz 5 be¬
nannten Firmen oder innerhalb 10 Wochen nach ihrer Einliefer¬
ung allgemein erlaubt , mit Ausnahme der Veräußerung oder
Lieferung an Verarbeiter.

Die Kriegswollbedarf - Aktiengesellschaft in Berlin SW  48,
Verl . Hedemannstraße 3 , nimmt Angebote von Schafhaltern nur



bei einer Menge von mindestens 1000 kg Rohwolle und von
Nichtschafhaltern nur bei einer Menge von mindestens 7 000 kg
Rohwolle entgegen.

Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft stellt über jede an
sie veräußerte Menge der beschlagnahmten Wolle eine Empfangs¬
bescheinigung aus.

8 7-
Uekernahmeprels.

Die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft in Berlin 3W 48,
Verl . Hedemannstr . 3 , wird für das nach 8 5 festgestellte Verkaufs¬
gewicht reingewaschener Wolle dem Verkäufer folgenden Ueber-
nahmepreis zahlen

A ) soweit er Schafhalter ist
a) für Schurwollen , welche vor dem 1. Mai 1917 ge¬

schoren worden sind , sowie für alle Gerberwollen,
welche vor dem 1. Mai 1917 vom Fell abgelöst
worden sind , einen auf Grundlage der Bekanntmach¬
ung über die Höchstpreise für Wolle und Wollwaren
vom 22.  Dezember 1914 für gewaschene Wolle
festgestellten Uebernahmepreis;

b ) für Schurwollen , welche nach dem 30 . April 1917
geschoren worden sind , sowie für alle Gerberwollen,
welche nach dem 30 . April 1917 in Deutschland
vom Fell abgelöst worden sind , einen auf Grund
nachstehender Einteilung sestgestellten Uebernah¬
mepreis:

AAAA . . . . . Feinheit . . . . 15,75 Mark
AAA . . . . » „ . . . . 14,76 „
AA . . . . „ . . 13,75 „
A . . . . ^ . . . . 13,00 „
A bis B. . . . . ff . . . . - 12,25 „
B . . . . ff . . . . 11,50 „
BbisL. . . . » ff . . . . 10,75 .
c . . . . ff . . . . 9,95
C Mg D. . . . . n . . . . 9,05 „
D . . . . f, . . 8,15 „
D Mg E . . . . . . . . - 7,25
E . . . . „ . . . . . 6,45

für 1 kg gewaschener Wolle einschließlich Wasch
lohn . Im übrigen gelten bezüglich der Wäsche
der Wolle die Bedingungen der 8 5 dieser Be¬
kanntmachung.

B) soweit er nicht Schafhalter ist,
den gemäß den unter A, a und b vorgesehenen
Falle.

Die Kriegswollbedarf - Aktiengesellschaft ^ setzt die von ihr zu
zahlenden Preise unter Zuziehung einer Sachverständigenkomis-
sion fest. Sie wird auf die von ihr zu gewährenden Preise vor
endgültiger Regelung eine Abschlagszahlung gewähren.

Anmerkung : Es ist genau zu beachten, daß die Höchstpreise der Be¬
kanntmachung vom 22 . Dezember 1914 sowie die vorstehend festgesetzten Ueber-
nahmepreise von der Kriegswollbedarf -^ ktiengesellschaft höchstens für die von
der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände erster Sorte gezahlt werden
dürfen.

Für mindere Arten wird die Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft entspre¬
chend niedrigere Preise zahlen.

8 8-
Meldepflicht und Meldestelle.

Soweit die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (§ 1) nicht innerhalb der im § 5 bestimmten Frist zum
Waschen eingeliefert oder nicht innerhalb der im § 6 bestimmten
Frist an die KriegSwollbedarf -Aktiengeselschaft veräußert worden
sind unterliegen sie einer Meldepflicht.

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind
das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Roh -Stoff -Abteilung des *'
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Vl.
mannfit . 10 , mit der Aufschrift „ Betrifft Wollmeldung " versch,
zu erstatten.

8 9.

Meldepstichtige Perionen.
Zur Meldung verpflichtet sinds:
1 . alle Personen welche Gegestände der im § 1 bezeichnt

Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Handelt
betriebe - oder sonst des Erwerbs wegen kaufen od,
verkaufen;

2.  gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben solcheG
genstände erzeugt oder verarbeitet werden oder bei den,
sich solche unter Zollaufsicht befinden.

3 . Kommunen , öffentlich -rechtlich Körperschaften
Verbände.

8 10.
Stichtag «nd Meldefrist.

Zu melden ist der am 1. Tage jeden Monats (Slicht, -
tatsächlich vorhandene Bestand an meldepflichtigen Gegenständ,,
Die Meldung ist bis zum 25 . Tage eines jeden Monats zu erstatts

8 U.
Enteignung.

Diejenigen Mengen Wolle , die nicht innerhalb der im
bestimmten Frist zum Waschen eingeliesert oder innerhalb
im 8 6 bestimmten Frist an die Kriegswollbedarf -Aktiengei,
schaft veräußert sind , werden enteignet werden

8 12.
Freigabe.

Anträge auf Freigabe

i
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von Wolle können nach Ablehn! «fort
des Ankaufs der Wolle durch die Kriegswollbedarf -Aktiengeslm Wei

Werschaft in Berlin für die abgelehnten Mengen gestellt werden . _ „
Die freigegebenen Mengen sind gesondert von den übri **

zu halten . .

Die Anträge sind ( unter genauer Angabe der abgeleho A
Menge und Uebersendung eines Musters ) an die KriegS -Rohß i £ "
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sei ^
W . l.  Berlin SW 48 Perl . Hedemannstraße .10, zu richten , rvil ä
für die Entscheidung zuständig ist . Ie^ ^

An Schafhalter kann anstelle der bisher auf Antrag erf kitsbesä
ten Freigabe geringer Mengen aus eignem Besitz je nach r, Setid)
Menge der abgelieferten Wolle ein Bezugsschein auf Wolh »ragstelle
zu angemessenen Preisen gegeben werden . % berec

Die näheren Ausführungsbestimmungen werden ergeh» w, bctg
o 1 o Antra
8 lö - tm sind

Anfrage « und Anträge . ih denB
Alle auf die vorstehenden Anordnungen bezüglichen Ickten 9

fragen und Anträge sind an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung ^ elfäller
Königlich Preußischen Krisministeriums , Sektion W . I. ft ' bliche (
SW 48 , Verl . Hedemannstr . 10, zu richten und am Kopfe 9 ist znie
Schreibens mit der Aufschrift „ Wollbeschlagnahme " zu versej M ^ste

8 14 . j l_
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 1917 in Kraft ^ .
Die Bekanntmachung Nr . W. I. 164O/6 . 16 . K . R . A. « lê r nTit

durch diese Bekanntmachung aufgehoben . Ichmittetn
Frankfnrt a . Ul ., den 1. Juli 1917.
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